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»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

8§ 5 StWUG Verfahren

StWUG - Steiermarkisches Wohnunterstutzungsgesetz - StWUG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.01.2026

(1) Forderungswerberinnen/Férderungswerber haben um Férderung anzusuchen.

(2) Das Land hat innerhalb von drei Monaten ab vollstdndiger Ubermittlung aller erforderlichen Unterlagen (iber die
Gewadhrung einer Forderung zu entscheiden. Eine Forderung ist jedenfalls nicht zu gewahren, wenn die Bemessung
ergibt, dass sie 10 Euro monatlich nicht Gbersteigt.

(3) (Anm.: entfallen)

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 63/2018

In Kraft seit 10.07.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=63/2018&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 5 StWUG Verfahren
	StWUG - Steiermärkisches Wohnunterstützungsgesetz – StWUG


